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Sachverhalt: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow hat am 01.03.2023 die Aufstellung der 7. 
Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen.  
 
Mit der ursprünglichen Darstellung im Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2004 
beabsichtigte die Gemeinde Zierow die Entwicklung mehrerer Ferienhausgebiete nördlich 
der Fliemstorfer Straße. Seit Mitte der 2000er Jahren wurden bereits im Nordwesten das 
„Ostseeferiendorf“ und im Nordosten der „Ferienhauspark De Poeler Drift“ errichtet. 
Zwischen diesen beiden Ferienhausgebieten liegt der Änderungsbereich 1, der ebenso ein 
Ferienhausgebiet mit umlaufender großzügiger Parkanlage darstellt. Mit ihren angepassten 
Entwicklungszielen sieht die Gemeinde von weiteren Ferienhausgebieten am Ortsrand ab 
und möchte die Flächen des Änderungsbereiches 1 in ihrer ursprünglichen Nutzung als 
Flächen für die Landwirtschaft im FNP darstellen. 
Am östlichen Rand des Hauptortes beabsichtigt die Gemeinde Zierow im Änderungsbereich 
2 die Entwicklung weiterer Wohnbauflächen. 
Zusätzlich möchte die Gemeinde die Möglichkeit offenhalten, in Zukunft eine Ortsumgehung 
zu errichten. 
 
Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Regelverfahren nach Maßgabe der §§ 
2 bis 6a BauGB mit Umweltprüfung durchgeführt. 
Die Gemeinde wird gebeten, den Vorentwurf zu billigen und die Öffentlichkeitsbeteiligung zu 
beschließen. Zeitgleich zur Öffentlichkeitsbeteiligung soll die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgen. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt, 
 
1. Den anliegenden Vorentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie den 

Vorentwurf der zugehörigen Begründung inkl. Umweltbericht zu billigen. Die Anlage ist 
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Bestandteil des Beschlusses. 
2. Mit dem Vorentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes soll die förmliche 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt werden. 

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
x durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:  10/51101/56255000 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
 
 

Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
 
 Keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 

Anlage/n: 
1 Zierow_7.Ä_Übersichtskarte öffentlich 

 
2 Zierow_7. Ä F-Plan_Planteil_Vorentwurf öffentlich 

 
3 Zierow_7. Ä F-Plan_Begründung_Vorentwurf öffentlich 

 
4 Zierow_7. Ä F-Plan_Umweltbericht_Vorentwurf öffentlich 

 
5 LP Strassenbau Entwurf öffentlich 

 
6 Machbarkeitsstudie 20.12.21 öffentlich 
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Übersichtskarte 

 
Auszug aus der digitalen toppgrafischen Karte, © GeoBasis DE/M-V 2025 
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Teil 1 - Begründung 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Planungsanlass und Planungsziele 

 
Die Gemeinde Zierow möchte mit der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) 
den vorbereitenden Bauleitplan an die aktuellen Entwicklungsziele der Gemeinde an-
passen und in zwei Änderungsbereichen wesentliche Änderungen vornehmen. 
 
Mit der ursprünglichen Darstellung im Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2004 beab-
sichtigte die Gemeinde Zierow die Entwicklung mehrerer Ferienhausgebiete nördlich 
der Fliemstorfer Straße. Seit Mitte der 2000er Jahren wurden bereits im Nordwesten 
das „Ostseeferiendorf“ und im Nordosten der „Ferienhauspark De Poeler Drift“ errich-
tet. Zwischen diesen beiden Ferienhausgebieten liegt der Änderungsbereich 1, der 
ebenso ein Ferienhausgebiet mit umlaufender großzügiger Parkanlage darstellt. Mit 
ihren angepassten Entwicklungszielen sieht die Gemeinde von weiteren Ferienhaus-
gebieten am Ortsrand ab und möchte die Flächen des Änderungsbereiches 1 in ihrer 
ursprünglichen Nutzung als Flächen für die Landwirtschaft im FNP darstellen. 
 
Am östlichen Rand des Hauptortes beabsichtigt die Gemeinde Zierow im Änderungs-
bereich 2 die Entwicklung weiterer Wohnbauflächen. 
 
Zusätzlich möchte die Gemeinde die Möglichkeit offenhalten, in Zukunft eine Ortsum-
gehung zu errichten. 
 
Der Aufstellungsbeschluss für die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde 
durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow am 01.03.2023 gefasst.  
 
 
1.2 Plangrundlagen 

 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der Satzung sind: 
 

• der § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 27.10.2025 (BGBl. I Nr. 257); 

• die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-
ordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. I S. 176); 

• die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I 
S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. I 
S. 189); 

• der § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015; zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 18.03.2021 (GVOBl. M-V S. 130). 
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sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Die in der Satzung genannten Gesetze und Richtlinien können im Bauamt des Amtes 
Klützer Winkel, Schlossstraße 1, 23948 Klütz, während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. 
 
Als Plangrundlagen wurden die digitale topographische Karte im Maßstab 1:5.000 vom 
Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, © GeoBasis DE/ 
M-V 2023, ein Auszug aus dem Flächennutzungsplan in der Fassung der 5. Änderung 
sowie eigene Erhebungen genutzt.  
 
Des Weiteren wurde das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg 
(RREP WM) vom 31. August 2011 berücksichtigt.  
 
Die verwendeten Planzeichen und die Erläuterungen orientieren sich am wirksamen 
Flächennutzungsplan i.d.F. der 5. Änderung der Gemeinde Zierow. Sämtliche Pla-
nungsinhalte und Erläuterungen der nicht von der vorliegenden Änderung betroffenen 
Teile des wirksamen Flächennutzungsplanes gelten uneingeschränkt weiterhin fort. 
 
 
1.3 Planverfahren 

 
Aufgrund der wesentlich geplanten Änderungen wird die 7. Änderung des FNP im Re-
gelverfahren nach Maßgabe der §§ 2 bis 6a BauGB mit Umweltprüfung durchgeführt. 
 
 
1.4 Umweltbericht 

 
Siehe Bericht als gesonderter Teil der Begründung. 
 
 
2. Inhalte des Flächennutzungsplans 
 
Die zwei Änderungsbereiche der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes umfassen 
eine Gesamtgröße von rund 14 ha. 
Der Änderungsbereich 1 liegt nördlich der Fliemstorfer Straße und südlich des Feri-
enhausparks De Poeler Drift.  
Der Änderungsbereich 2 liegt am östlichen Rand des Hauptortes.  
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Abb. 1: Luftbild mit Lage der Änderungsbereiche, © GeoBasis DE/M-V 2025. 

 
 
2.1 Darstellungen für den Änderungsbereich 1 

 
Der wirksame FNP der Gemeinde Zierow enthält für den Änderungsbereich 1 fol-
gende Darstellungen: 

• Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Ferienhäuser" (§ 10 BauNVO); 

• Wander-/Radweg (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB); 

• Oberirdische Hauptversorgungsleitung (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB); 

• Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Parkanlage" (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB). 
 
Folgende Nutzungen befinden sich im direkten Umfeld des Änderungsbereiches 1: 
Im Norden: Ferienhausgebiete und landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen 
Im Osten: Landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen 
Im Süden: Wohnbauflächen des Hauptortes und die Fliemstorfer Straße 
Im Westen: Wohnbauflächen des Hauptortes und Ferienhausgebiete. 
 
 
2.2 Darstellungen für den Änderungsbereich 2 

 
Der wirksame FNP der Gemeinde Zierow enthält für den Änderungsbereich 2 fol-
gende Darstellungen: 

• Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“  
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB). 

 
 
 
 

Änderungsbereich 1 

Änderungsbereich 2 

Unverbindliche 
Ortsumgehung 
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Folgende Nutzungen befinden sich im direkten Umfeld des Änderungsbereiches 2: 
Im Norden: Dauerkleingärten und geschützte Biotope; 
Im Osten: Landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen; 
Im Süden: Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 17 „Neue Feuerwache Zierow 
  mit Spiel- und Sportfläche sowie Feuerwehrgelände; 
Im Westen: Wohnbauflächen des Hauptortes. 
 
 
3. Ausweisungen der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
3.1 Änderungen für den Änderungsbereich 1 

 
Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes enthält für den Änderungsbe-
reich 1 künftig folgende Darstellungen: 

• Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB). 
 
Begründung: 
Mit ihren angepassten Entwicklungszielen sieht die Gemeinde von weiteren Ferien-
hausgebieten am Ortsrand ab und möchte die Flächen des Änderungsbereiches 1 in 
ihrer ursprünglichen Nutzung als Flächen für die Landwirtschaft im Flächennutzungs-
plan darstellen. Der Umfang der Flächen für die Landwirtschaft beträgt insgesamt ca. 
12,8 ha. 
 
Auswirkungen durch Wegfall der bisherigen Nutzungsausrichtung 
Durch den Wegfall der bisherigen Flächenausweisungen (hier: Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung "Ferienhäuser", Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Parkan-
lage" fallen aus städtebaulicher Sicht Ferienhausgebiete samt großzügiger Parkanlage 
weg, die eine Verbindung zwischen dem südwestlich angrenzenden Ortskern und dem 
nordöstlich liegenden „Ferienhauspark De Poeler Drift“ herstellen würden. Da die Ge-
meinde Zierow bereits über ausreichend Flächen für Ferienhäuser und Campingplätze 
innerhalb des Gemeindegebietes verfügt, ist der Wegfall des Ferienhausgebietes be-
gründbar. 
 
Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes enthält außerdem für den 
Änderungsbereich 1 künftig folgende Darstellungen: 

• Oberirdische Hauptversorgungsleitung (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 
 
Begründung: 
Die Darstellung der oberirdischen Hauptversorgungsleitung ist eine Übernahme der 
bereits vorhandenen und dargestellten oberirdischen Hauptversorgungsleitung. 
 
Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes enthält außerdem für den 
Änderungsbereich 1 künftig folgende Darstellungen: 

• Wander-/Radweg (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB). 
 
Begründung: 
Die Darstellung des Wander-/Radweges ist eine Übernahme des bereits vorhandenen 
und dargestellten des Wander-/Radweges. 
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3.2 Änderungen für den Änderungsbereich 2 

 
Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes enthält für den Änderungsbe-
reich 2 künftig folgende Darstellungen: 

• Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO). 
 
Begründung: 
Durch die steigende Nachfrage an Wohnraum im Stadt-Umland-Raum Wismar, 
möchte die Gemeinde Zierow zusätzlichen Wohnraum in Ortsrandlage schaffen. Mit 
der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes soll die innerörtliche Baustruktur im 
Übergangsbereich zur freien Landschaft nunmehr ihren Abschluss finden und die vor-
handene städtebauliche Lücke sinnvoll geschlossen werden. Der Umfang des Allge-
meinen Wohngebietes beträgt insgesamt ca. 1,25 ha. 
 
Auswirkungen durch Wegfall der bisherigen Nutzungsausrichtung 
Durch den Wegfall der bisherigen Flächenausweisungen (hier: Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“) fallen potenzielle Dauerkleingärten weg. Da 
die Dauerkleingärten im Änderungsbereich 2 in der dargestellten Ausdehnung nie um-
gesetzt wurden und die Flächen bis heute intensiv landwirtschaftlich genutzt werden, 
fallen real Flächen für die Landwirtschaft weg. 
 
 
4. Flächenbilanz 
 
Der Geltungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst eine Flä-
che von rund 14 ha.  
 
Es ergibt sich folgende Flächenverteilung: 
 

Bisherige Flächennutzungsplanung 
7. Änderung 

des Flächennutzungsplanes 

Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung  
„Ferienhäuser“ 

 
 

128 000 m² 

 
 
Flächen für die 
Landwirtschaft 

 
 

128 000 m² 

Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung  
„Parkanlage“ 

Grünflächen mit  
Zweckbestimmung  
„Dauerkleingärten“ 

 
12 500 m² 

 
Allgemeines Wohngebiet 

 
12 500 m² 

Gesamt 140 500 m² Gesamt 140.500 m² 

  Tab. 1: Flächenbilanz, gerundete Werte. 
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5. Immissionsschutz 
 
Aufgabe der Bauleitplanung im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, bereits auf 
der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung auf die Problematik der auf das Plange-
biet einwirkenden Immissionen bzw. von dem Plangebiet ausgehenden Emissionen 
einzugehen und diese nach Möglichkeit zu lösen. Hier ist insbesondere darauf zu ach-
ten, dem Trennungsgebot nach § 50 BImSchG zu entsprechen und schützenswerte 
sowie störungsintensive Nutzungen nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe zu veror-
ten. 
Mit der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes werden keine neuen potenziell in 
Konflikt tretenden Nutzungen in unmittelbarer räumlicher Nähe dargestellt. 
 
 
6. Erschließung 
 
Da beide Änderungsbereiche der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes durch ver-
schiedene Nutzungen geprägt werden, sind die Änderungsbereiche bereits über die 
Straßen „Fliemstorfer Straße“ und „Amselweg“ erschlossen und somit an das lokale 
und regionale Verkehrsnetz angeschlossen. 
Die technische Erschließung der Änderungsbereiche ist in den nachgelagerten ver-
bindlichen Bauleitplanverfahren bzw. Bauantragsverfahren nachzuweisen. 
 
 
7. Planungskosten 
 
Die Planungskosten der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Zierow werden von der Gemeinde getragen.  
 
 
8. Durchführungsrelevante Hinweise 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von der geplanten Maßnahme keine Bau- 
und Bodendenkmale betroffen. Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige 
Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 Abs. 2 DSchG unverzüglich die 
untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zum 
Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denk-
malpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Ent-
decker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den 
Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der 
Anzeige. 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich keine Altlastenver-
dachtsflächen bekannt. Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Be-
lastungen des Untergrundes (unnatürliche Verfärbungen bzw. Gerüche, Austritt ver-
unreinigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist der Grund-
stücksbesitzer sowie die gemäß § 4 Abs. 3 und 6 Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG) genannten Personen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht bei der unteren Bodenschutzbe-
hörde des Landkreises wird hingewiesen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Bau-
grunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den 
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Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren und die von ihnen mit der Durchführung 
dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverständige und Untersu-
chungsstellen. Der Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaus-
hubs verpflichtet. 
 
Der Änderungsbereich ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht 
auszuschließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten können. Aus 
diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Soll-
ten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefun-
den werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittel-
baren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrich-
tigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
 
 
9. Ortsumgehung 
 
Die Gemeinde Zierow hat in den vergangenen Jahren ihre innerörtlichen Hauptver-
kehrs- und Erschließungsstraßen ausgebaut. Durch die Fokussierung des Tourismus 
auf den nördlichen Bereich des Gemeindegebietes der Gemeinde Zierow kommt es 
zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Ortskern, welcher bislang die einzige Ver-
bindung zwischen dem überörtlichen Verkehr und dem Tourismus im nördlichen Be-
reich herstellt. 
 
Im Rahmen einer „Machbarkeitsstudie zur innerörtlichen Umleitung in Zierow“ (siehe 
Anlage 3) aus dem Jahr 2021 wurden die Verkehrszahlen an zwei Messstellen in 
Zierow ermittelt. In den Monaten Mai bis Oktober wurden pro Monat bis zu über 25.000 
Anfahrten und ca. 21.000 Abfahrten gemessen. Demnach gibt es in den Sommermo-
naten bis zu 46.000 Fahrzeugbewegungen pro Monat durch den kleinen Ortskern der 
Gemeinde Zierow. Zum Vergleich wurden in den Wintermonaten maximal 6.000 Fahr-
zeugbewegungen gemessen. 
 
Um der Masse an Verkehr in den Sommermonaten entgegenzuwirken, wurden im 
Rahmen der „Machbarkeitsstudie zur innerörtlichen Umleitung in Zierow“ zwei Varian-
ten zum Umgang mit dem Verkehr erarbeitet und von der Gemeindevertretung geprüft. 
Die Prüfung ergab, dass die Variante 2 von der Gemeinde bevorzugt wird, da sie den 
Verkehr größtenteils um den Ortskern herumleiten kann. 
Mit dem Aufstellungsbeschluss der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes be-
schloss die Gemeindevertretung, dass die Vorzugsvariante als „unverbindliche Orts-
umgehung“ im Flächennutzungsplan der Gemeinde Zierow als Planzeichen ohne 
Normcharakter dargestellt werden soll. 
 
 
 
 
 
 
Zierow, den .......................... 
                 Der Bürgermeister 
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1.  Einleitung 

1.1 Allgemeines 

Nach § 2a Nr. 2 und 3 BauGB sind im Umweltbericht die aufgrund der Umweltprüfung 
gemäß § 2 Abs. 4 und der Anlage zum BauGB ermittelten und bewerteten Belange 
des Umweltschutzes darzulegen. Als gesonderter Teil der Begründung ist der Umwelt-
bericht zusammen mit dem Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung öffentlich 
auszulegen. 
 
Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswirkungen des Vorhabens auf alle Um-
weltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB (die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flä-
che, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt) geprüft und die Ergebnisse im Umweltbericht 
dargestellt.  
 
Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich er-
heblichen Umweltauswirkungen, d.h. der Umweltprüfung, werden gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB von der Gemeinde festgelegt. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was 
nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie 
nach Inhalt und Detaillierungsgrad der Flächennutzungsplanänderung angemessen 
verlangt werden kann. 
 
Der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan nach § 1 Abs. 2 BauGB löst 
selbst durch seine Darstellungen kein Ausgleichserfordernis iSd § 1a BauGB aus. Die 
Gemeinde kann von dieser Zuordnungsgrundlage Gebrauch machen, eine Verpflich-
tung dazu besteht nicht (vgl. BVerwG NVwZ 2006, 821 Rn. 7). (BeckOK BauGB/Jae-
ger, 68. Ed. 1.11.2024, BauGB § 5 Rn. 69, beck-online) 
 
Der vorliegende Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung zur 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Zierow. Diese umfasst zwei Änderungsberei-
che. Im 1. Änderungsbereich soll ein bisher als Ferienhausgebiet dargestelltes Gebiet 
als landwirtschaftliche Fläche dargestellt werden. Im 2. Änderungsbereich soll ein 
Wohngebiet dargestellt werden.  
 
Zusätzlich möchte die Gemeinde sich die Möglichkeit offenhalten, in Zukunft eine Orts-
umgehung zu errichten. Diese ist als unverbindliche Darstellung der Änderung des 
Flächennutzungsplans beigefügt.  
 

1.2 Inhalt und Ziele der Flächennutzungsplanänderung  

Die hier betrachtete 7. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst 2 Änderungsbe-
reiche. Diese sind in der Begründung zur 7. Änderung des Flächennutzungsplans de-
tailliert beschrieben und werden nachfolgend in Bezug auf ihre Umweltauswirkungen 
betrachtet und bewertet. Es handelt sich bei den Änderungsbereichen 1 und 2 um 
folgende Entwicklungsziele: 
 
Änderungsbereich 1 – Umwandlung eines geplanten Ferienhausgebiets in land-
wirtschaftlich genutzte Fläche 
 
Im Flächennutzungsplan (FNP) von 2004 sah die Gemeinde Zierow mehrere Ferien-
hausgebiete nördlich der Fliemstorfer Straße vor. In den 2000-er-Jahren entstanden 
bereits das „Ostseeferiendorf“ im Nordwesten und der „Ferienhauspark 
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De Poeler Drift“ im Nordosten. Zwischen diesen beiden Anlagen liegt der Änderungs-
bereich 1, der ebenfalls als Ferienhausgebiet mit einer großzügigen umlaufenden 
Parkanlage ausgewiesen war. 
Aufgrund geänderter Entwicklungsziele verzichtet die Gemeinde künftig auf weitere 
Ferienhausansiedlungen am Ortsrand. Stattdessen soll der Änderungsbereich 1 wie-
der seiner ursprünglichen Nutzung als landwirtschaftliche Fläche im FNP entsprechen.  
 

 
Abbildung 1: Luftbild des 1. Änderungsbereichs - M 1:1.000, © GeoBasis DE/M-V 2025 

 
Änderungsbereich 2 – Schaffung einer Wohnbaufläche im Bereich der ehemali-
gen Sportanlage 
 
Am östlichen Rand des Hauptortes plant die Gemeinde Zierow im 2. Änderungsbereich 
die Ausweisung zusätzlicher Wohnbauflächen. Derzeit ist das betreffende Grundstück 
im Flächennutzungsplan als Grünfläche für eine Kleingartenanlage gekennzeichnet – 
eine Nutzung, die bislang jedoch nie realisiert wurde. Historische Luftbilder zeigen, 
dass das Gebiet früher landwirtschaftlich genutzt wurde, und aktuelle Aufnahmen be-
stätigen, dass es nach wie vor landwirtschaftlich bewirtschaftet wird. Die Gemeinde 
beabsichtigt daher, die ursprünglich geplante Grünflächennutzung zugunsten einer 
neuen Fläche für Wohnnutzung umzuwandeln. 
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Abbildung 2: Luftbild des 2. Änderungsbereichs, M – 1:1.000, © GeoBasis DE/M-V 2025 

 
Ortsumgehung – Aufnahme der Vorzugsvariante Umgehungsstraße Zierow als 
Ergebnis der Machbarkeitsstudie 
 
Die Gemeinde Zierow hat in den vergangenen Jahren ihre innerörtlichen Hauptver-
kehrs- und Erschließungsstraßen ausgebaut. Durch die Fokussierung des Tourismus 
auf den nördlichen Bereich des Gemeindegebietes der Gemeinde Zierow kommt es 
zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Ortskern, welcher bislang die einzige Ver-
bindung zwischen dem überörtlichen Verkehr und dem Tourismus im nördlichen Be-
reich herstellt. 
 
Im Rahmen einer „Machbarkeitsstudie zur innerörtlichen Umleitung in Zierow“ (siehe 
Anlage 3) aus dem Jahr 2021 wurden die Verkehrszahlen an zwei Messstellen in 
Zierow ermittelt. In den Monaten Mai bis Oktober wurden pro Monat bis zu über 25.000 
Anfahrten und ca. 21.000 Abfahrten gemessen. Demnach gibt es in den Sommermo-
naten bis zu 46.000 Fahrzeugbewegungen pro Monat durch den kleinen Ortskern der 
Gemeinde Zierow. Zum Vergleich wurden in den Wintermonaten maximal 6.000 Fahr-
zeugbewegungen gemessen. 
 
Um der Masse an Verkehr in den Sommermonaten entgegenzuwirken, wurden im 
Rahmen der „Machbarkeitsstudie zur innerörtlichen Umleitung in Zierow“ zwei Varian-
ten zum Umgang mit dem Verkehr erarbeitet und von der Gemeindevertretung geprüft. 
Die Prüfung ergab, dass die Variante 2 von der Gemeinde bevorzugt wird, da sie den 
Verkehr größtenteils um den Ortskern herumleiten kann. 
 
Mit dem Aufstellungsbeschluss der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes be-
schloss die Gemeindevertretung, dass die Vorzugsvariante als „unverbindliche Orts-
umgehung“ im Flächennutzungsplan der Gemeinde Zierow als Planzeichen ohne 
Normcharakter dargestellt werden soll. 
 

22 von 69 in Zusammenstellung



7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Zierow 

7 

Aktuell wird die Fläche im FNP teilweise als landwirtschaftliche Fläche und Ferien-
hausgebiet dargestellt.  
 

 
Abbildung 3: Luftbild der Ortsumgehung ohne Normcharakter – M 1:1.000, © GeoBasis DE/M-V 2025 

 

1.3 Lage und Charakteristik der Änderungsbereiche 

Änderungsbereich 1 
Der Änderungsbereich 1 liegt nördlich des Ortskerns von Zierow und grenzt unmittel-
bar an das Sondergebiet „Ferienwohnen“. Die Fläche ist derzeit überwiegend als 
Ackerland bewirtschaftet und wird von Straßen mit Baumreihen gesäumt. Im Norden 
grenzen bereits bestehende Ferienhausgebiete sowie weitere landwirtschaftlich ge-
nutzte Ackerflächen an. Auch im Osten setzt sich die landwirtschaftliche Nutzung fort. 
Nach Süden führt die Fliemstorfer Straße, hinter der sich die Wohnbauflächen des 
Hauptortes erstrecken. Im Westen liegen wiederum erneut Wohnbauflächen des 
Hauptortes sowie zusätzliche Ferienhausgebiete. Somit bildet der Änderungsbereich 1 
eine landwirtschaftlich geprägte Pufferzone zwischen dem zentralen Wohngebiet und 
den angrenzenden Ferienhausanlagen. 
 
Änderungsbereich 2 
Der 2. Änderungsbereich liegt im östlichen Teil des Ortsteils von Zierow und ist derzeit 
landwirtschaftlich genutzt. Im Norden grenzt er an eine Dauerkleingartenanlage mit 
dahinter angrenzenden Biotopen, im Süden an das Plangebiet des Bebauungs-
plans Nr. 17, das eine neue Feuerwache mit zugehöriger Spiel- und Sportfläche sowie 
ein Feuerwehrgelände vorsieht. Westlich schließt er an die Wohnbauflächen des 
Hauptortes an, während die Fläche im Osten nahtlos in weiteres landwirtschaftlich ge-
nutztes Ackerland übergeht. Damit bildet der Änderungsbereich 2 eine ländliche Zone, 
die von Kleingärten, kommunalen Einrichtungen und Wohngebieten umgeben ist. 
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1.4 Methodik der Umweltprüfung 

Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die projektbedingten Auswirkungen auf 

Mensch, Natur und Umwelt einschließlich der entstehenden Wechselwirkungen ge-

mäß § 2 Abs. 4 BauGB. Grundlage der Analyse ist der Vergleich der geplanten Flä-

chennutzungen mit dem bestehenden Zustand. In einem ersten Schritt wird geprüft, 

ob und in welchem Maß relevante Schutzgüter durch die Planung beeinträchtigt wer-

den und ob diese Auswirkungen positiver oder negativer Natur sind. Anschließend er-

folgt eine naturschutzfachliche und artenschutzrechtliche Bewertung dieser Effekte.  

Der Umweltbericht kann die Ergebnisse bereits erstellter Gutachten insbesondere ar-

tenschutzrechtliche Fachbeiträge, SPA- und FFH-Prüfungen sowie Gutachten zu Lärm 

und Lichtemissionen zur Grundlage haben. Die methodische Vorgehensweise erfolgt 

in der Regel verbal-argumentativ. 

 

Umweltrelevante Prüfkriterien und Schutzgüter entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: 

• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 
(§ 1 (6) Nr. 7a BauGB)  

• die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete (Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete) im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes – BNatSchG (§ 1 (6) Nr. 7b BauGB) 

• umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit so-
wie die Bevölkerung insgesamt (§ 1 (6) Nr. 7c BauGB) 

• umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter (§ 1 (6) 
Nr. 7d BauGB)  

• die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 
und Abwässern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB) 

• die Nutzung der erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie (§ 1 (6) Nr. 7f BauGB 

• die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbeson-
dere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts (§ 1 (6) Nr. 7g BauGB) 

• die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen 
Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten wer-
den (§ 1 (6) Nr. 7h BauGB) 

• die Wechselwirkungen zwischen den vorstehenden, d. h. in § 1 (6) Nr. 7a, c und 
d BauGB benannten Belangen des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7i BauGB) 

 

Umweltrelevante Grundsätze und Prüfkriterien sowie Schutzgüter entsprechend § 1a 

BauGB 

• Mit Grund und Boden soll durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nach-
dichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung sparsam und scho-
nend umgegangen werden (§ 1a (2) Satz 1 BauGB). 

• Die Bodenversiegelung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen (§ 1a (2) Satz 
1 BauGB). 

• Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur 
im notwendigen Umfang umgenutzt werden (§ 1a (2) Satz 2 BauGB). 

• Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden (§ 1a (5) Satz 1 BauGB). Die 
betreffenden Erfordernisse sind nach § 1a (3) Satz 2 BauGB in der Abwägung 
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zu berücksichtigen und wurden mit der jüngsten Anpassung des Baugesetzbu-
ches im Katalog der Aufgaben der Bauleitplanung entsprechend § 1 (5) Satz 2 
BauGB ergänzt. Nunmehr sollen die Bauleitpläne entsprechend § 1 (5) Satz 2 
BauGB neben dem Beitrag, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch dem Kli-
maschutz und der Klimaanpassung dienen. 
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2. Ziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen 

2.1 Fachgesetze in der Schutzgutbetrachtung 

In der nachfolgenden Tabelle sind die zu beachtenden einschlägigen Fachgesetze, 

aufgeschlüsselt nach den im nachfolgenden Kapitel behandelten Schutzgütern, dar-

gestellt. 
    
Tabelle 1: Fachgesetzliche Vorgaben einzelner Schutzgüter 

Schutzgut Fachgesetzliche Vorgaben 

Mensch 
▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
▪ Verordnung zur Durchführung des BImSchG in der aktuellen Fas-

sung (BImSchV) 

Fläche ▪ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Pflanzen und Tiere 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
▪ Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V)  
▪ Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)  
▪ FFH-Richtlinie (FFH-RL) 
▪ Vogelschutz-Richtlinie (V-RL) 
▪ Waldschutzgesetz (LWaldG) 

Landschaft 
▪ BNatSchG  
▪ NatSchAG M-V 

Boden 
▪ BBodSchG  
▪ Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) 

Wasser 
▪ Landeswassergesetz M-V (LWaG M-V)  
▪ EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU WRRL)  
▪ Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG)  

Klima/Luft 
▪ BImSchG 
▪ BImSchV 

Kultur- und  
Sachgüter 

▪ Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) 

 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
Eingriffsregelung 
Für das Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung nach § 1a Absatz 3 BauGB 
in Verbindung mit dem Bundesnaturschutzgesetz (§§ 18 ff. BNatschG) zu beachten. 
Im Kapitel 5 erfolgt die Darstellung einer Eingriffsbilanzierung. Daraus abgeleitet wer-
den Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation dieser Eingriffe 
festgelegt. Mit § 12 Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V) werden die Ein-
griffe in Natur und Landschaft in Landesrecht übertragen. Die Eingriffs- und Aus-
gleichsdarstellung erfolgt auf der Grundlage der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2018. Die Umsetzung der Kompen-
sationsmaßnahmen wird, sofern es sich um Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 
handelt, durch Festsetzungen sichergestellt. Die externen Kompensationsmaßnah-
men werden über vertragliche Regelungen in Form von städtebaulichen Verträgen 
oder Verträgen mit beispielsweise Anbietern von Ökopunkten rechtlich verbindlich de-
finiert. 
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Artenschutz 
Die §§ 44 und 45 des Bundesnaturschutzgesetzes regeln Vorschriften zum Umgang 
mit besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten. Demnach ist es unter anderem 
verboten, wildlebende Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten zu verlet-
zen, zu töten oder deren Entwicklungsformen zu beschädigen oder zu zerstören, 
streng geschützte Arten und europäische Vogelarten während bestimmter Zeiten er-
heblich zu stören oder Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten 
Arten zu beschädigen oder zu zerstören. Für europäisch geschützte Arten gelten dar-
über hinaus bestimmte Bedingungen zum Erreichen von Verbotstatbeständen und 
möglichen Ausgleichsmaßnahmen. Sollten entsprechende Vorkommen festgestellt 
werden und durch das Vorhaben die im § 44 BNatSchG definierten Zugriffs- und Stö-
rungsverboten eintreten, kann die Planung von vorgezogenen Maßnahmen nach § 44 
Abs. 5, eine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 oder eine Befreiung nach § 
67 BNatSchG durch die oberste Naturschutzbehörde nötig werden. Die Beseitigung 
von Bäumen oder anderen Vegetationsbeständen hat nach den gesetzlichen Rege-
lungen zum Schutz besonders geschützter Arten (insbes. Vögel) sowie aus Gründen 
des Artenschutzes außerhalb der Fortpflanzungsperiode (Anfang März bis Ende Sep-
tember) zu erfolgen (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG). Unter bestimmten Voraussetzun-
gen sind Befreiungen möglich. 
 

Naturschutzausführungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(NatSchAG M-V) 
 
Das seit dem 22. Februar 2010 geltende Naturschutzgesetz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (Naturschutzausführungsgesetz) ist das Gesetz des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes. 
 
Baumschutz 
Die §§ 18 und 19 NatSchAG M-V regeln den gesetzlichen Schutz von Einzelbäumen, 
Alleen und Baumreihen. 
 
Der § 18 NatSchAG M-V besagt, dass Bäume mit einem Stammumfang von mindes-
tens 100 Zentimetern, gemessen in einer Höhe von 1,30 Metern über dem Erdboden, 
gesetzlich geschützt sind. Des Weiteren werden folgende Ausnahmen definiert: 
- Bäume in Hausgärten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und 

Buchen 
- Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie, 
- Pappeln im Innenbereich, 
- Bäume in Kleingartenanlagen im Sinne des Kleingartenrechts, 
- Wald im Sinne des Forstrechts, 
- Bäume in denkmalgeschützten Parkanlagen, sofern zwischen der unteren Na-

turschutzbehörde und der zuständigen Denkmalschutzbehörde einvernehmlich 
ein Konzept zur Pflege, Erhaltung und Entwicklung des Parkbaumbestands er-
stellt wurde. 

 
Der § 19 NatSchAG M-V besagt, dass Alleen und einseitige Baumreihen an öffentli-
chen oder privaten Verkehrsflächen und Feldwegen gesetzlich geschützt sind. Die Be-
seitigung von Alleen oder einseitigen Baumreihen sowie alle Handlungen, die zu deren 
Zerstörung, Beschädigung oder nachteiligen Veränderung führen können, sind verbo-
ten. Dies gilt nicht für die Pflege und Rekultivierung vorhandener Garten- und Parkan-
lagen entsprechend dem Denkmalschutzrecht. Ebenso werden jeweils die Regelun-
gen zu Ausnahmetatbeständen dargestellt. 
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Biotopschutz 
Im § 20 NatSchAG M-V sind die gesetzlichen Grundlagen zu geschützten Biotopen 
verankert. Gemäß § 20 NatSchAG M-V sind alle Maßnahmen unzulässig, die zu einer 
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustands oder sons-
tigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen geschützter Biotope führen. 
Die gesetzlich geschützten Biotope sind in Anlage 2 zu diesem Paragraphen definiert 
und werden in Feucht-, Gewässer-, Trocken- und Gehölzbiotope untergliedert. Weiter-
hin werden in § 20 NatSchAG M-V Ausnahmetatbestände beschrieben. 
 
Denkmalschutzgesetz MV (DSchG M-V) 
 
Bei Bauarbeiten können jederzeit archäologische Funde und Fundstellen entdeckt 
werden. Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von 
Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung gemäß 
§ 2 Abs. 1 des DSchG M-V ein öffentliches Interesse besteht, hat dies unverzüglich 
anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den 
Grundeigentümer, zufälligen Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. Die 
Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde zu erfolgen. Sie leitet die 
Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde weiter. Der Fund und die Fundstelle 
sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage 
nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die 
untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, 
wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert 
- vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V. Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation 
von Bodendenkmalen bietet die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde bzw. das 
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4/5, 19055 Schwerin. 
 

2.2 Fachplanungen 

Nachfolgend werden die Zielaussagen der übergeordneten Fachplanungen hinsicht-
lich der regionalen Entwicklung für die Änderungsbereiche dargestellt. 
 

2.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm (LEP M-V) 

Im Landesraumentwicklungsprogramm (LEP M-V) wird die Gemeinde Zierow dem 
Stadt-Umland-Raum der Hansestadt Wismar zugeordnet und als Vorbehaltsgebiet für 
Landwirtschaft und Tourismus ausgewiesen. Diese Zielstellungen wurden im Regio-
nalen Raumentwicklungsprogramm (RREP WM) übernommen und regionalspezifisch 
konkretisiert und räumlich ausgeformt. 
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2.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg  

Abbildung 4: Ausschnitt aus Gesamtkarte des RREP WM 2011, Lage der Änderungsbereiche: 
Schwarzer Pfeil. 

 
Die Änderungsbereiche liegt im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmeck-
lenburg (RREP WM 2011) innerhalb eines Tourismusschwerpunktraums und eines 
Vorbehaltsgebiets der Landwirtschaft. Innerhalb des 2. Änderungsbereichs werden 
Grünflächen für den Ausbau der Wohnmöglichkeiten der Gemeinde Zierow bean-
sprucht. 
 

2.2.3 Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg  

Naturräumliche Gliederung 
 
Landschaftszone:  Ostseeküstenland  (1) 
Großlandschaft:  Nordwestliches Hügelland  (10) 
Landschaftseinheit:  Wismarer Land und Insel Poel  (102) 
 
Es erfolgt eine Zusammenfassung der allgemeinen Darstellungen für die planungsre-
levanten Bereiche:  
 

Abbildung 5: links: Änderungsbereiche im Zusammenhang mit der Schutzwürdigkeit der Arten und Le-
bensräume. Quelle: Textkarte 3 GLRP WM 2008; rechts: Änderungsbereiche im Zusammenhang mit 

der Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes. Quelle: Textkarte 8 GLRP WM 2008. 
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Gemäß Abbildung 4 befinden sich die Änderungsbereiche in Randbereichen hoher bis 
sehr hoher Schutzwürdigkeit der Arten und Lebensräume (Niederungsbereich 
Zierower Bach und Wismarbucht). Das Landschaftsbild wird mit mittleren (westlich) 
und sehr hohen (nördlich) Schutzwürdigkeiten bewertet. 
 

Abbildung 6: links: Änderungsbereiche in Zusammenhang mit der Schutzwürdigkeit der Böden. 
Quelle: Textkarte 4 GLRP WM 2008; rechts: Änderungsbereiche im Zusammenhang mit der Schutz-

würdigkeit der Freiräume. Quelle: Textkarte 9 GLRP WM 2008. 
 

Gemäß Abbildung 5 befinden sich die Änderungsbereiche im Bereich mit mittlerer bis 
hoher Schutzwürdigkeit des Bodens (Stufe 2). Die Änderungsbereiche befinden sich 
in Bezug auf den Freiraum in einem Übergangsbereich zwischen den Stufen 1 (geringe 
Schutzwürdigkeit) im unmittelbaren Umfeld, Stufe 2 (mittlere Schutzwürdigkeit) im 
Westen und Stufe 3 (hohe Schutzwürdigkeit) im Osten der generellen Änderungsbe-
reiche. Die Lage der Änderungsbereiche innerhalb der Ortslage Zierow führt zu keiner 
weiteren Zerschneidung bedeutender Freiräume. 
 

Abbildung 7: links: Änderungsbereiche im Zusammenhang mit Arten und Lebensräumen. Quelle: Pla-
nungskarte Arten und Lebensräume GLRP WM 2008, rechts: Änderungsbereiche im Zusammenhang 

mit geplanten Maßnahmen. Quelle: Planungskarte Maßnahmen GLRP WM 2008. 
 

Abbildung 6 verdeutlicht, dass im Umfeld der Änderungsbereiche unterschiedliche Le-
bensräume vorhanden sind. Die Küste und die Zierower Bachniederung im Norden der 
Änderungsbereiche besitzen ein sehr hohes Arten- und Lebensraumpotential, vor al-
lem als Schwerpunktvorkommen von Brut- und Rastvögeln mit europäischer Bedeu-
tung. Das stark entwässerte und degradierte Moor westlich der Änderungsbereiche 
wird zudem durchzogen von mehreren bedeutenden Fließgewässern mit z.T. stark 
vom Referenzzustand abweichenden Strukturgütern, westlich daran grenzt ein 
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Waldgebiet mit deutlichen strukturellen Defiziten. Dementsprechend sind im Umfeld 
des Vorhabens Maßnahmen zur Regeneration entwässerter Moore, gestörter Natur-
haushaltsfunktionen naturferner Fließgewässerabschnitte, sowie die Beschränkung 
des Küstenabschnitts für den Wassersport aufgrund von FFH-
Managementerfordernissen dargestellt. Die Darstellung der Planinhalte steht nicht im 
Widerspruch zu den geplanten Maßnahmen.   
 

2.2.4 Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Zierow besitzt einen wirksamen Flächennutzungsplan in der 5. Ände-
rung.  
 
Der 1. Änderungsbereich wird bisher im FNP als Ferienhausgebiet dargestellt. Mit der 
ursprünglichen Darstellung im Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2004 beabsichtigte 
die Gemeinde Zierow die Entwicklung mehrerer Ferienhausgebiete nördlich der Fliem-
storfer Straße.  
 
Der 2. Änderungsbereich wird nach § 5 (2) Nr. 5 BauGB als Grünfläche (Dauerklein-
gärten) dargestellt. Durch den Wegfall der bisherigen Flächenausweisungen (hier: 
Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“) fallen potenzielle Dauer-
kleingärten weg. Da die Dauerkleingärten im Änderungsbereich 2 in der dargestellten 
Ausdehnung nie umgesetzt wurden und die Flächen bis heute intensiv landwirtschaft-
lich genutzt werden, fallen real Flächen für die Landwirtschaft weg. 
 

 
Abbildung 7: Planausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (2004) der Gemeinde Zierow 
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2.2.5 Landschaftsplan 

Für die Gemeinde Zierow liegt kein Landschaftsplan vor. 
 

2.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte 

2.3.1 Schutzgebiete 

Im Umfeld der Änderungsbereiche befinden sich folgende nationale Schutzgebiete: 
 

• Landschaftsschutzgebiet L 72b „Küstenlandschaft Wismar-West“, in einer Ent-
fernung von ca. 1.300 m südöstlich zum Plangebiet 

• Flächennaturdenkmal FND HWI 1 „Feuchtwiese Hoben“, in einer Entfernung 
von ca. 2.400 m südöstlich zum Plangebiet 

• Naturschutzgebiet Nr. „Insel Walfisch“, in einer Entfernung von ca. 3.700 m 
nordöstlich zum Plangebiet 

• Naturschutzgebiet Nr. 126 „Fauler See – Rustwerder/Poel“, in einer Entfernung 
von ca. 4.400 m nördlich zum Plangebiet 

 
Entfernungs- und Lagebedingt ist eine Beeinträchtigung der umgebenden nationalen 
Schutzgebiete durch die Änderung des Flächennutzungsplans ausgeschlossen. Glei-
ches gilt für die im Nordwesten befindlichen Natura 2000-Gebiete, das FFH- Gebiet 
DE 1934-302 „Wismarbucht“ und das SPA-Gebiet DE 1934-401 „Wismarbucht und 
Salzhaff“. Die Änderungsbereiche beziehen sich vor allem auf landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen, daher wird nicht in relevante Lebensräume eingegriffen. Eine Beein-
trächtigung der Natura 2000-Gebiete in ihren maßgeblichen Gebietsbestandteilen ist 
somit von vorneherein sicher auszuschließen. 
 

 
Abbildung 8: Europäische und nationale Schutzgebiete im Umfeld der Änderungsbereiche (rot umran-
det). Braun = EU-Vogelschutzgebiet, grün = Landschaftsschutzgebiet, rot = Naturschutzgebiet, violett 

= Flächennaturdenkmal. Kartengrundlage: Geoportal M-V 2023, erstellt mit QGIS 3.4.8. 

 

Änderungsbereiche der 7. Änd. 
FNP Zierow 
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2.3.2 Schutzobjekte 

Innerhalb der Änderungsbereiche bzw. angrenzend befinden sich gemäß Biotopkatas-
ter nachfolgend aufgeführte geschützte Biotope: 
 

 
Abbildung 8: Luftbild des von der 7. Änderung des Flächennutzungsplans betroffenen 

Umfeldes mit Darstellung der geschützten Biotope 
 
Tabelle 2: Biotope im Umfeld des Untersuchungsraums 

Laufende 
Nummer 

Laufende 
Nummer im 
Landkreis 

Biotopname Gesetzesbegriff Fläche [m²] 

1 
NWM09736 

 

Feldgehölz; Eiche; 
Esche;  

frisch-trocken 
 

Naturnahe  
Feldgehölze 

12.984 

2 NWM10023 
permanentes Klein-
gewässer; Gehölz 

 

Stehende  
Kleingewässer; ein-
schl. der Ufervege-

tation 

3.010 
 

3 NWM10021 

permanentes Klein-
gewässer, Phrag-

mites-Röhricht; Ge-
hölz 

 

Stehende  
Kleingewässer 

17.717 
 

4 
NWM10020 

 

permanentes Klein-
gewässer; Gehölz; 
Phragmites- Röh-

richt 
 

Stehende Kleinge-
wässer, einschl. der 

Ufervegetation 
3.123 

5 NWM09734 
Salzgrünland nörd-

lich von Zierow 
 

Salzwiesen; Röh-
richtbestände und 

Riede 

46.268 
 

 
Innerhalb des Änderungsbereiche des B-Plan Nr. 17 befinden sich keine gesetzlich 
geschützten Biotope. Alle anderen Biotope, die als geschützt gelistet sind, befinden 
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sich außerhalb der Änderungsbereiche und deren Wirkzonen. Somit sind keine ge-
schützten Biotope von der 7. Änderung des Flächennutzungsplans betroffen. 
 

2.3.3 Denkmale, Altlasten und Kampfmittel 

In den Änderungsbereichen befinden sich nach bisherigem Kenntnisstand keine Bo-
dendenkmale. Sollten bei Bauarbeiten archäologische Funde oder Fundstellen ent-
deckt werden sind die Schritte gemäß Kapitel 2.1 „Fachgesetze in der Schutzgutbe-
trachtung“ zum Thema Denkmalschutzgesetz anzuwenden. Das Altlastenkataster für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie Mecklenburg-Vorpommern anhand der Erfassung durch die Landräte 
der Landkreise und Oberbürgermeister/Bürgermeister der kreisfreien Städte geführt. 
Entsprechende Auskünfte aus dem Altlastenkataster sind dort erhältlich. Entspre-
chend den Angaben aus dem KGIS sind in den Änderungsbereichen keine Altlasten 
bzw. altlastenverdächtigen Flächen bekannt. Trotzdem ist deren Vorkommen nicht 
auszuschließen. Sollten konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine schädliche 
Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet 
dies unverzüglich dem Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständi-
ger Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 
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3. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

3.1 Grundlagen und Methodik der Umweltprüfung 

Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt auf der Grundlage 
der im § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) benannten Aspekte. Demnach wird für die 
Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen unter Be-
achtung der Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 und §§ 2a und 4c) ermittelt werden. Nachste-
hend erfolgt eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Um-
weltzustands (Basisszenario) schutzgutbezogen. Im Anschluss wird eine Prognose 
über die Entwicklung des Umweltzustandes bei der Durchführung der Planung darge-
stellt. Ebenso wird die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-
durchführung der Planung beschrieben und bewertet. Die im Rahmen der 7. Änderung 
des Flächennutzungsplans betroffenen Änderungsbereiche werden nachfolgend hin-
sichtlich ihrer Relevanz für die einzelnen Schutzgüter geprüft. 
 
Im Flächennutzungsplan (FNP) von 2004 sah die Gemeinde Zierow mehrere Ferien-
hausgebiete nördlich der Fliemstorfer Straße vor. In den 2000-er Jahren entstanden 
bereits das „Ostseeferiendorf“ im Nordwesten und der „Ferienhauspark De Poe-
ler Drift“ im Nordosten. Zwischen diesen beiden Anlagen liegt der Änderungsbereich 1, 
der ebenfalls als Ferienhausgebiet mit einer großzügigen umlaufenden Parkanlage 
ausgewiesen war. Aufgrund geänderter Entwicklungsziele verzichtet die Gemeinde 
künftig auf weitere Ferienhausansiedlungen am Ortsrand. Stattdessen soll der Ände-
rungsbereich 1 wieder seiner ursprünglichen Nutzung als landwirtschaftliche Fläche im 
FNP entsprechen. Die betreffende Fläche wird seit den 1950er Jahren durchgehend 
landwirtschaftlich bewirtschaftet; die geplante Nutzungsumstellung spiegelt lediglich 
die tatsächliche Bodennutzung wider. Der dargestellte Rad- und Wanderweg, sowie 
die oberirdische Hauptversorgungsleitung bleibt von der Änderung unberührt. Deshalb 
wird in der Schutzgut-Betrachtung auf eine weiterführende Analyse verzichtet. 
Der 2. Änderungsbereich im östlichen Rand des Hauptortes von Zierow ist gegenwär-
tig landwirtschaftlich bewirtschaftet, obwohl er im gültigen Flächennutzungsplan als 
Grünfläche mit der Nutzungsart „Kleingarten“ ausgewiesen ist – eine solche Nutzung 
wurde bislang nicht umgesetzt. Historische Luftbilder belegen die frühere landwirt-
schaftliche Nutzung, und aktuelle Aufnahmen bestätigen, dass die Fläche weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt wird. Im Rahmen der 7. Änderung plant die Gemeinde, die 
bislang nicht realisierte Kleingartenfläche zugunsten einer neuen Wohnbaufläche aus-
zuweisen. Durch die beabsichtigte Umwandlung von Grün- bzw. landwirtschaftlicher 
Nutzung in Wohnnutzung ist für den 2. Änderungsbereich eine Schutzgutprüfung er-
forderlich. 
Zusätzlich zu den Änderungsbereichen erfolgt die zeichnerische Darstellung der Vor-
zugsvariante als „unverbindliche Ortsumgehung“ im Flächennutzungsplan der Ge-
meinde Zierow, als Planzeichen ohne Normcharakter. Gemäß § 5 Abs. 2 BauGB kön-
nen Verkehrsflächen des überörtlichen Verkehrs dargestellt werden, auch wenn keine 
konkrete Planung vorliegt. Die Trassendarstellung besitzt keine verbindliche Steue-
rungswirkung. Eine Schutzgutbetrachtung wird für diesen Änderungsbereich folglich 
nicht vorgenommen. 
 
 
Abschließend ist festzuhalten, dass die Bewertung auf Ebene des Flächennutzungs-
plans – im Gegensatz zur detaillierteren Betrachtung im verbindlichen Bauleitplans – 
in einer überschlägigen, Prüftiefe erfolgt. 
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3.2 Schutzgut Mensch 

3.2.1 Bewertungskriterien 

• Lärm- und Lichtimmission 

• Visuelle Wahrnehmung 

• Erholungsnutzung und Versorgungsgrad 

• Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse (Veränderung der akusti-
schen und lufthygienischen Belastungssituation, Erschütterungen, Geruchsbe-
lästigungen, gesundheitsgefährdende Altlasten) 

 
Das Schutzgut Mensch umfasst die Beurteilung der Aspekte Leben, Gesundheit und 
Wohlbefinden des Menschen. Die räumliche Erfassung der Umwelt für das Schutzgut 
Mensch orientiert sich an den Grunddaseinsfunktionen des Menschen - Wohnen, Ar-
beiten, Versorgung, Bildung, in Gemeinschaft leben und sich erholen. Diese Funktio-
nen werden überwiegend innerhalb von Siedlungsbereichen realisiert. Als Flächen mit 
freizeitrelevanter Infrastruktur innerhalb von Siedlungsräumen, die für die Erholung der 
Wohnbevölkerung oder als Standort freizeitinfrastruktureller Einrichtungen Bedeutung 
haben, kommen Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, spezielle Freizeitanlagen (Sport-
plätze, Freibäder, etc.) sowie Flächen für die naturbezogene Erholungsnutzung wie 
Wald- und Seengebiete, in Betracht. Für den Menschen werden Auswirkungen einer 
Planung bedeutsam, wenn sich Auswirkungen auf sein Wohnumfeld und/oder die Er-
holungsfunktion in der Landschaft ergeben.  
 

3.2.2 Basisszenario 

Der Änderungsbereich 1 stellt sich als landwirtschaftliche Fläche zwischen dem Orts-
kern der Gemeinde Zierow und dem Ferienwohngebiet „De Poeler Drift“ dar. Von die-
sem geht eine Arbeitsfunktion aus. Die visuelle Wahrnehmung der Fläche ist die einer 
Ackerfläche am Siedlungsrand. Der Rad- und Wanderweg, sowie die oberirdische 
Hauptversorgungsleitung bleibt von der Änderung unberührt. 
 
Der Änderungsbereich 2 übernimmt derzeit die Funktion einer landwirtschaftlichen Flä-
che, daher geht eine Arbeitsfunktion vom Plangebiet aus. Durch die Nutzungen inner-
halb des Plangebiets ist nicht von Lärm- oder Lichtimmissionen auszugehen. Die visu-
elle Wahrnehmung der Fläche ist die einer Ackerfläche am Siedlungsrand.  
 

3.2.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Innerhalb des Änderungsbereichs 1 entsteht mit Änderung des Flächennutzungsplans 
keine reale Nutzungsänderung. Die Fläche verbleibt in ihrer aktuellen landwirtschaftli-
chen Nutzung.  
 
Innerhalb des 2. Änderungsbereichs kann die Fläche als Wohngebiet am Siedlungs-
rand zugeführt werden. Die angrenzenden Nutzungen werden bei Darstellung der Pla-
ninhalte nicht eingeschränkt oder anderweitig beeinflusst. 
 

3.2.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Ohne Umsetzung der Planinhalte ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Nut-
zungen beibehalten werden. Für den 1. Änderungsbereich wäre zukünftig weiterhin 
die Entwicklung eines Ferienhausgebietes auf einer landwirtschaftlichen Fläche zuläs-
sig. 
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3.2.5 Bewertung – Schutzgut Mensch 

Innerhalb des 1. Änderungsbereichs finden keine realen Nutzungsänderungen statt. 
Die Nutzung als landwirtschaftliche Fläche wird fortgesetzt.  
 
Durch die Ausweisung eines Wohngebiets im 2. Änderungsbereich soll die am Orts-
rand bestehende Baulücke geschlossen und damit die Wohnsituation der Gemeinde 
Zierow verbessert werden. Mit der 7. Änderung des Flächennutzungsplans wird die 
innere Gemeindestruktur im Übergangsbereich zur freien Landschaft abgeschlossen, 
sodass die vorhandene städtebauliche Lücke sinnvoll und nachhaltig gefüllt wird. 
 
Mit Änderung des Flächennutzungsplans sind keine erheblich negativen Wirkungen 
auf das Schutzgut Mensch zu erwarten.  
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3.3 Schutzgut Tiere, Pflanzen sowie biologische Vielfalt 

3.3.1  Bewertungskriterien 

Pflanzen 

• Hemerobie (Einfluss menschlicher Nutzung) 

• Seltenheit/ Gefährdung 

• Vielfalt 

• Wiederherstellbarkeit Biotoptyp 

• Biotopverbund 
 
Tiere 

• Hemerobie (Einfluss menschlicher Nutzung) 

• Vorkommen gefährdeter Arten 

• Vielfalt der Tierarten 
 
Biologische Vielfalt 

• Biotopausstattung (Vielfalt innerhalb und zwischen Arten, Biologische Vielfalt, 
Vielfalt an Biotopen) 

 
Das Schutzgut Pflanzen, Tiere sowie biologische Vielfalt umfasst die Erfassung und 
Bewertung von Lebensräumen, Artenvorkommen sowie der strukturellen Vielfalt inner-
halb und zwischen Ökosystemen. Bewertet werden dabei insbesondere die Hemero-
bie (Grad der menschlichen Beeinflussung), die Vielfalt und Gefährdung von Arten und 
Biotopen sowie deren ökologische Wiederherstellbarkeit und Einbindung in den Bio-
topverbund. Im Hinblick auf die Pflanzenwelt erfolgt die Betrachtung unter anderem 
anhand der Vielfalt der Vegetationsstrukturen, der Seltenheit und Gefährdung einzel-
ner Arten oder Biotoptypen sowie der Möglichkeit zur Wiederherstellung beeinträchtig-
ter Standorte. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Grad der Vorbelastung durch 
menschliche Nutzung (Hemerobie) und der Rolle der jeweiligen Biotope innerhalb des 
regionalen Biotopverbunds. Für das Tierartenspektrum ist neben der allgemeinen Ar-
tenvielfalt vor allem das Vorkommen geschützter oder gefährdeter Arten von Bedeu-
tung. Auch hier fließen der Hemerobiegrad sowie die Bedeutung des Untersuchungs-
raums als Lebens-, Fortpflanzungs- oder Rückzugsraum in die Bewertung ein. 
 
Die biologische Vielfalt als übergeordneter Bewertungsaspekt bezieht sich auf die Aus-
stattung mit verschiedenen Biotoptypen sowie auf die Vielfalt innerhalb und zwischen 
Arten. Sie stellt einen zentralen Indikator für die Funktionsfähigkeit und Stabilität von 
Ökosystemen dar. Auswirkungen einer Planung auf dieses Schutzgut sind insbeson-
dere dann bedeutsam, wenn Lebensräume zerstört, zerschnitten oder in ihrer Funktion 
eingeschränkt werden, wenn Vorkommen geschützter Arten betroffen sind oder wenn 
die biologische Vielfalt durch eine Verarmung der Struktur- und Artenausstattung re-
duziert wird. 
 
Bei baulichen Planvorhaben sind artenschutzrechtliche Belange gemäß § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu berücksichtigen. Dabei ist zu prüfen, ob das 
Vorhaben Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Tier- und Pflanzenarten hat. 
Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten: 
 

• besonders geschützte Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten, 
• ihre Entwicklungsformen zu beschädigen oder aus der Natur zu entnehmen, 
• ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu zerstören oder erheblich zu stören 
• sowie besonders geschützte Pflanzen zu entnehmen oder zu zerstören. 
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Dabei gilt: Wird die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (z. B. 
Brutplätze, Niststandorte, Überwinterungsquartiere) im räumlichen Zusammenhang 
dauerhaft verändert, kann ein Eingriff unter bestimmten Voraussetzungen zulässig 
sein. In solchen Fällen können vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Sicherung 
dieser Funktion erforderlich sein. 
 
Besondere Relevanz besitzen dabei: 
 

• Alle europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (Vogel-
schutz-RL), einschließlich regelmäßig auftretender Zugvögel gemäß Art. 4 
Abs. 2 Vogelschutz-RL, 

• Alle Tierarten des Anhangs IVa der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL), 
• Alle Pflanzenarten des Anhangs IVb der FFH-RL. 

 
Die Anwendung des § 44 BNatSchG dient der Umsetzung der europäischen Vorgaben 
aus der Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie. Daher ist im Rahmen der Bau-
leitplanung sicherzustellen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände vermieden 
oder – falls erforderlich – im Rahmen der artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung 
untersucht werden. Grundlage dabei kann ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag oder 
eine SPA- bzw. FFH-Verträglichkeitsprüfung sein.  
 

3.3.2  Basisszenario 

Die Flächen des 1. und 2. Änderungsbereichs bestehen ausschließlich aus Ackerflä-
chen. Daher ist die Vielfalt der Pflanzen- und Tierarten erheblich eingeschränkt und 
eher als monoton und anthropogen vorbelastet zu betrachten. Die Ackerflächen gehö-
ren zum Biotopverbund Acker, welches sich östlich und nördlich der Gemeinde Zierow 
erstreckt. Innerhalb der Änderungsbereiche befinden sich nach aktuellem Kenntnis-
stand keine geschützten Biotope, Gehölze oder Gewässer. 
 

3.3.3 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Pflanzen 
Der Änderungsbereich 1 stellt sich als landwirtschaftliche Fläche zwischen dem Orts-
kern der Gemeinde Zierow und dem Ferienwohngebiet „De Poeler Drift“ dar. Dieser 
erfüllt für die heimischen, wildlebenden Pflanzen keine Lebensraumfunktionen. Daher 
sind auch keine Beeinträchtigungen der Pflanzen und Biologischen Vielfalt zu erwar-
ten.  
 
Bei Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im 2. Änderungsbereich die Überpla-
nung einer landwirtschaftlichen Fläche mit monotonen Biotopstrukturen. Dieser erfüllt 
für die heimischen, wildlebenden Pflanzen keine Lebensraumfunktionen. Mit der Än-
derung kann es zu einer Arrondierung an den östlichen Siedlungsbereich der Ge-
meinde Zierow kommen. Von der Änderung des Flächennutzungsplans sind keine 
hochwertigen Biotope oder Gehölze betroffen. Daher sind auch keine Beeinträchtigun-
gen der Pflanzen und Biologischen Vielfalt zu erwarten.  
 
Tiere 
Bei Änderung des Flächennutzungsplans ist nicht mit einer relevanten Beeinträchti-
gung der biologischen Vielfalt zu erwarten. Die betroffenen Flächen weisen derzeit 
aufgrund intensiver landwirtschaftlicher Bewirtschaftung einen artenarmen Zustand 
auf; folglich ist die vorhandene Biodiversität bereits gering und würde durch die 
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geplante Nutzungskonversion nicht weiter reduziert. Für Arten des Offenlands könnte 
die Fläche theoretisch als ergänzender Lebensraum fungieren, wobei die benachbar-
ten Ackerflächen – die sich weiter von potenziellen Störquellen entfernt befinden – 
hierfür besser geeignet sind. Dies gilt insbesondere für den 2. Änderungsbereich, in 
dem durch die Ausweisung eines Wohngebiets die städtebauliche Lücke am Ortsrand 
geschlossen wird. Detaillierte Analysen zu den betroffenen Schutzgütern, insbeson-
dere zu tierischen Arten, werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung erar-
beitet und ausgewertet. 
 
Biologische Vielfalt 
Bei Änderung des Flächennutzungsplans ist nicht mit einer Beeinträchtigung der bio-
logischen Vielfalt zu rechnen; diese ist angesichts des aktuellen, artenarmen Status 
der beanspruchten Fläche derzeit ohnehin als gering einzustufen. Die potenziellen 
Entwicklungen innerhalb der Änderungsbereiche sind nicht dazu in der Lage Bio-
topverbünde zu verschneiden oder zu zerstören.  
 

3.3.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung  

Ohne Umsetzung der Planinhalte ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Nut-
zungen beibehalten werden. Für den 1. Änderungsbereich wäre zukünftig weiterhin 
die Entwicklung eines Ferienhausgebietes auf einer landwirtschaftlichen Fläche zuläs-
sig. Dies würde zu einer Zerschneidung des Biotopverbunds Acker und der potenziel-
len Überplanung von Neststandorten der Arten des Offenlands.  
 

3.3.5 Bewertung – Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung lässt sich nach eingehender Schutzgut-
prüfung feststellen, dass kein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG zu erwarten ist. 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind anschließend detailliertere, projekt-
spezifische Analysen vorzunehmen und das potenzielle Eintreten von Eingriffen zu 
bilanzieren. Diese können jedoch durch geeignete Maßnahmen, welche auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung untersucht und festgelegt werden, vermieden oder aus-
geglichen werden.  
 
Daher ist durch die geplante Änderung des Flächennutzungsplans nicht mit wesentli-
chen negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter „Tiere“, „Pflanzen“ und „biologische 
Vielfalt“ zu rechnen. 
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3.4 Schutzgut Boden 

3.4.1  Bewertungskriterien 

• Filter- und Pufferfunktion 

• Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

• Wertvoller Boden, Kulturgut 

• Anthropogene Beeinträchtigungen 

• Altlasten 
 
Der Boden erfüllt im Natur- und Landschaftshaushalt sowie im Stoffkreislauf zentrale 
Funktionen. Er wirkt als Filter, Speicher und Puffer für Wasser, Luft und Nährstoffe und 
trägt zur Umwandlung von Stoffen bei. Zudem stellt er einen wichtigen Lebensraum 
für Pflanzenwurzeln, Mikroorganismen und Bodentiere dar. Die physikalischen und 
chemischen Eigenschaften des Bodens – wie Substratzusammensetzung, Humusgeh-
alt und Wasserhaushalt – beeinflussen maßgeblich die Ausprägung der natürlichen 
Vegetation und die Standortqualität. Nach § 2 Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) hat der Boden darüber hinaus eine bedeutende Funktion für den Men-
schen: als Produktionsgrundlage für die Landwirtschaft, als Standort für Siedlung und 
Infrastruktur sowie als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (z. B. durch Bodenfunde 
oder geologische Schichten). Die anthropogene Beeinflussung des Bodens – etwa 
durch Versiegelung, Erosion, Verdichtung oder Schadstoffeinträge – kann diese Funk-
tionen erheblich beeinträchtigen. Auch potenzielle oder bestehende Altlasten und 
schädliche Bodenveränderungen sind im Rahmen der Planung zu berücksichtigen, da 
sie Risiken für Umwelt und Gesundheit darstellen können. 
 

3.4.2  Basisszenario 

Die Änderungsbereiche der 7. Änderung sind in den weichseleiszeitlichen Geschiebe-
lehm und –mergel der Grundmoräne lokalisiert. Sie sind ist geprägt von der Bodenge-
sellschaft Nr. 22 „Tieflehm-/Lehm-Parabraunerde-Pseudogley (Braunstaugley)/ Pseu-
dogley (Staugley)/ Gley auf Grundmoränen mäßiger bis starker Stauwasser- und/oder 
Grundwassereinfluss und flachwelligem bis kuppigen Gelände.  
 
Innerhalb der Änderungsbereiche der 7. Änderung sind keine Altlasten, Kampfmittel 
oder Denkmale bekannt. Die Änderungsbereiche beanspruchen bereits unter Nutzung 
stehende Flächen, deren Untergrund bereits anthropogen beeinflusst sind, damit sind 
Vorkommen seltener oder/und besonders schützenswerter Bodengesellschaften aus-
geschlossen. 
 
Die Boden- oder Grünlandgrundzahl sowie die Acker- oder Grünlandzahl innerhalb 
des 2. Änderungsbereichs beträgt 62. Mit dem wirksamen Flächennutzungsplan wurde 
die Überplanung der landwirtschaftlichen Fläche durch eine Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung „Kleingartenanlage“ beschlossen. Formal erfüllt die Fläche diese Nut-
zungsfunktion, real besteht allerdings weiterhin die landwirtschaftliche Nutzung. Die 
Überplanung einer Kleingartenanlage durch eine Wohnbaufläche ist so demnach trotz 
der hohen Acker- und Grünlandzahlen zulässig. 
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Abbildung 9: Änderungsbereiche (Pfeil) im Kontext der geologischen Oberfläche. Kartengrundlage: Ge-
ologische Karte von Mecklenburg-Vorpommern 1994, M 1:500.000 © LUNG M-V Güstrow; 
verkleinerter Ausschnitt.  

 

Abbildung 10: Änderungsbereiche (Pfeil) im Kontext der anstehenden Bodengesellschaften. Karten-
grundlage: Bodenübersichtskarte von Mecklenburg-Vorpommern, M 1:500.000 © LUNG M-V Güstrow; 
verkleinerter Ausschnitt. 

 

3.4.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Der Änderungsbereich 1 stellt sich als landwirtschaftliche Fläche zwischen dem Orts-
kern der Gemeinde Zierow und dem Ferienwohngebiet „De Poeler Drift“ dar. Es erfolgt 
dort mit Änderung des Flächennutzungsplans weiterhin eine landwirtschaftliche Nut-
zung.  
 
Im 2. Änderungsbereich erfolgt die Nutzung eines bereits vorbelasteten Standortes. 
Versiegelungen werden im Rahmen der Eingriffsbilanzierung zum verbindlichen Bau-
leitplan berücksichtigt. Die Wirksamkeit der Bodenfunktion nach § 2 des Bundesbo-
denschutzgesetztes (BBodSchG) im Änderungsbereich unter Berücksichtigung vor-
handener Beeinträchtigungen ist nachfolgend zusammengefasst.  
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Tabelle 3: Bodenfunktionen gemäß § 2 BBodSchG und ihre Wirksamkeit am Vorhabenstandort 

Bodenfunktion nach § 2 BBodSchG Wirksamkeit im Untersuchungsgebiet 

1. Natürliche Funktion als  

a) 
Lebensgrundlage und Lebens-

raum für Menschen, Tiere, Pflan-
zen und Bodenorganismen 

Mit Ausweisung des 2. Änderungsbereichs kann eine  
Umnutzung und teilweise Überformung eines bereits be-

lasteten Gebiets erfolgen. Die Änderung greift nicht nega-
tiv in die bisherigen Lebensraumfunktionen für Menschen, 

Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen ein. 

b) 
Bestandteil des Naturhaushalts, 

insbesondere mit seinen Wasser- 
und Nährstoffkreisläufen Innerhalb des 2. Änderungsbereichs können Flächen voll-

versiegelt werden, was sich auf den Wasserhaushalt aus-
wirken kann. Bei allen Baumaßnahmen sind Maßnahmen 
zum Schutz des Grundwassers zu beachten und durchzu-

führen. 
c) 

Abbau-, Ausgleichs- und Aufbau-
medium für stoffliche Einwirkun-
gen aufgrund der Filter-, Puffer- 
und Stoffumwandlungseigen-

schaften, insbesondere auch zum 
Schutz des Grundwassers 

2. 
Funktion als Archiv der 

Natur- und Kulturgeschichte 

Im 2. Änderungsbereich sind keine Denkmale bekannt. 
Daher wird die Archivfunktion des Bodens nicht beein-

flusst. 

3. Nutzungsfunktionen 

Die Fläche im Änderungsbereich erfüllt Nutzungsfunktion 
als Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung. 
Im gültigen Flächennutzungsplan wird formal eine Grünflä-

che mit der Nutzung als Kleingartenanlage überplant.  
Durch die Ausweisung als Wohngebiet wird die Nutzungs-

form geändert. 

 

3.4.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Mit Nichtdurchführung der Änderung des Flächennutzungsplans sind keine Änderun-
gen der Nutzungen und damit des Schutzguts Boden zu erwarten.  
 

3.4.5 Bewertung – Schutzgut Boden 

Mit Darstellung des Wohngebiets im 2. Änderungsbereich kann es zu Vollversiegelun-
gen kommen. Der Boden innerhalb des 2. Änderungsgebiets kann aufgrund der bis-
herigen Nutzung als landwirtschaftliche Fläche als nährstoffreich und vorbelastet an-
gesehen werden. Es würde demnach nicht zu einer Änderung eines wertvollen, natur-
nahen Bodens kommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist die Vollver-
siegelung zu bilanzieren und auszugleichen. 
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3.5 Schutzgut Wasser 

3.5.1 Bewertungskriterien 

Grundwasser 

• Grundwasserbeschaffenheit  

• Grundwasserneubildung, -dynamik 

• Verschmutzungsgefahr des Grundwassers 
 
Oberflächengewässer 

• Selbstreinigungsfunktion Oberflächengewässer 

• Lebensraumfunktion der Gewässer und ihrer Uferbereiche 

• Gewässerbeeinträchtigungen durch ufernahe Nutzung 

• Überschwemmungsgefahr des Plangebiets 
 
Trinkwasserschutzzone 

• Schutzstatus 
 
Das Grundwasser übernimmt eine zentrale Rolle im Naturhaushalt sowie für die Trink-
wasserversorgung. Seine Beschaffenheit hängt maßgeblich von der geologischen 
Ausgangslage, den Bodenverhältnissen sowie der Art und Intensität der Flächennut-
zung ab. Die Grundwasserneubildung und -dynamik sind wichtige Kenngrößen für die 
langfristige Verfügbarkeit und Qualität. Flächenversiegelung, Verdichtung oder Boden-
verunreinigungen können die natürliche Neubildung hemmen und die Gefahr von Ver-
schmutzungen durch Schadstoffe erhöhen. Oberflächengewässer wie Bäche, Gräben 
oder Seen übernehmen vielfältige ökologische Funktionen. Neben ihrer Selbstreini-
gungsfunktion dienen sie als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, insbesondere in den 
Ufer- und Übergangsbereichen. Ufernahe Nutzungen, etwa durch Bebauung oder 
landwirtschaftliche Nutzung, können zu Gewässerbeeinträchtigungen führen – etwa 
durch Erosion, Nährstoffeinträge oder Beeinträchtigung der Uferstruktur. Zudem ist im 
Rahmen der Planung die potenzielle Überschwemmungsgefahr für das Plangebiet zu 
prüfen und zu bewerten. Befindet sich das Plangebiet innerhalb einer Trinkwasser-
schutzzone, gelten erhöhte Anforderungen an den Schutzstatus. Ziel ist die Vermei-
dung von Einträgen schädlicher Stoffe in das Grundwasser. In diesen Zonen sind be-
stimmte Nutzungen oder bauliche Vorhaben nur eingeschränkt oder unter besonderen 
Auflagen zulässig, um die Qualität des Trinkwassers langfristig zu sichern. 
 

3.5.2 Basisszenario 

Südwestlich der Änderungsbereiche der 7. Änderung befindet sich das Wasserschutz-
gebiet „Gramkow-Hohenkirchen“ mit der Schutzzone III, Die Änderungsbereiche der 
7. Änderung selbst liegen jedoch außerhalb des Wasserschutzgebietes. Innerhalb der 
Änderungsbereiche befinden sich keine Gewässer. 
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Abbildung 11: Änderungsbereiche (rot) außerhalb des südwestlich gelegenen Wasserschutzgebietes  
„Gramkow-Hohenkirchen“; Quelle: Kartenportal Umwelt M-V 2023. 

 

3.5.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Aktuell sind die innerhalb der Änderungsbereiche geplanten Nutzungen nicht dazu in 
der Lage schädlich in das Grundwasser einzugreifen. Die innerhalb der Änderungsbe-
reiche zulässigen Nutzungen können auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung mit 
geeigneten Maßnahmen zum Schutz des Schutzguts Wassers umgesetzt werden, so-
dass es zu keiner Beeinträchtigung von Grundwasser kommt. Eine weitere Prognose 
entfällt aufgrund des Nichtvorhandenseins von Gewässern im Plangebiet und des wei-
teren Untersuchungsraums.   
 

3.5.4 Prognose des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Die aktuell innerhalb der Änderungsbereiche stattfindende landwirtschaftliche Nutzung 
kann zum Eintrag von Nährstoffen ins Grundwasser führen. Bei Nichtdurchführung 
würde dies weiter bestehen bleiben. Eine weitere Prognose entfällt aufgrund des Nicht-
vorhandenseins von Gewässern in den Änderungsbereichen und des weiteren Unter-
suchungsraums. 
 

3.5.5 Bewertung – Schutzgut Wasser 

Durch die geplante Änderung der zulässigen Nutzungen in den Änderungsbereichen 
können kleinräumig Bereiche mit einer verminderten Bodenversickerung entstehen, 
welche durch Vollversiegelungen entstehen können. Um potenzielle Beeinträchtigun-
gen zu vermeiden, müssen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung geeignete 
Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers integriert werden.  
 
Eine Beeinträchtigung des Schutzguts Wasser ist mit Änderung des Flächennutzungs-
plans ausgeschlossen.  
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3.6 Schutzgut Klima/Luft 

3.6.1 Bewertungskriterien 

• Veränderung des Klimas 

• Veränderung der lufthygienischen Situation 

• Vegetation als klima- und lufthygieneregulierende Faktoren 

• Klimawandel 

• Bioklimatische Be- und Entlastungspotentiale 
 
Luft und Klima sind zentrale Umweltfaktoren, die sowohl die Lebensqualität des Men-
schen als auch die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen maßgeblich beeinflussen. 
Veränderungen des lokalen Klimas – etwa durch Bebauung, Versiegelung oder den 
Verlust vegetationsgeprägter Flächen – können zu einer Erhöhung der Umgebungs-
temperaturen und einer veränderten Luftzirkulation führen. Dies wirkt sich unmittelbar 
auf das städtische Mikroklima und die thermische Belastung in Siedlungsräumen aus. 
Die lufthygienische Situation wird stark durch Emissionen aus dem Verkehrssektor, 
gewerblichen Quellen und Heizungsanlagen geprägt. Eine Verschlechterung der Luft-
qualität kann gesundheitliche Risiken erhöhen und die Aufenthaltsqualität insbeson-
dere in dicht besiedelten Gebieten mindern. Vegetationsflächen übernehmen hierbei 
eine wichtige ausgleichende Funktion: Sie wirken temperaturregulierend, filtern 
Schadstoffe aus der Luft und fördern die Luftbewegung, insbesondere in Form von 
Kalt- und Frischluftentstehung. Mit dem fortschreitenden Klimawandel gewinnen biokli-
matische Be- und Entlastungspotentiale zunehmend an Bedeutung. Dabei spielt die 
räumliche Verteilung von Grün- und Freiflächen ebenso eine Rolle wie deren Vegeta-
tionstypen und Durchlüftungswirkung. Maßnahmen zur Klimaanpassung sollten daher 
gezielt auf die Förderung klima- und lufthygieneregulierender Faktoren ausgerichtet 
sein, um städtische Hitzeinseln zu reduzieren und gesundheitsfördernde Wohnverhält-
nisse zu erhalten. 
 

3.6.2 Basisszenario 

Das Klima innerhalb der Änderungsbereiche ist überwiegend atlantisch-maritim ge-
prägt. Die vorherrschenden Windrichtungen stammen aus dem Westen. In den Ände-
rungsbereichen ist die natürliche Kaltluftentwicklung durch die Nutzung als landwirt-
schaftliche Flächen beeinträchtigt.  
 

3.6.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Die in den Änderungsbereichen mögliche Bebauungen können nicht zu einer Unter-
brechung eines Frischluftkorridors oder zur Zerstörung eines Frischluftentstehungsge-
bietes führen. Durch obligatorisch notwendige Einhaltung einschlägiger Gesetze, Nor-
men, Verordnungen und Richtlinien bei der Planung auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung ist eine ausreichende Berücksichtigung des Schutzgutes Klima und Luft 
gewährleistet. 
 

3.6.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Nichtdurchführung Änderung des Flächennutzungsplans hätte keine Entwicklun-
gen für das Schutzgut Luft und Klima zur Folge. 
 

3.6.5 Bewertung – Schutzgut Klima und Luft 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sind keine signifikanten Änderungen für 
das Schutzgut Luft und Klima verbunden.  
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3.7 Schutzgut Fläche 

3.7.1 Bewertungskriterien 

• Größe der zusammenhängenden Freiflächen 

• Naturnähe der Freiflächen 

• Belastung der Freiflächen durch Luftschadstoffe und Lärm 

• Flächenverbrauch 
 
Freiflächen übernehmen wichtige Funktionen für den Naturhaushalt, das Mikroklima 
sowie die Lebensqualität in Siedlungsräumen. Die Größe zusammenhängender Frei-
flächen ist dabei entscheidend für deren ökologische Wirksamkeit, insbesondere als 
Lebensraum, Frischluftschneise oder Rückzugsort für Flora und Fauna. Je naturnäher 
diese Flächen ausgestaltet sind – etwa mit heimischen Gehölzen, extensiven Wiesen 
oder unversiegelten Böden – desto höher ist ihr Beitrag zur Biodiversität und ökologi-
schen Durchlässigkeit. Die Belastung durch Luftschadstoffe und Lärm kann die Funk-
tionalität und Aufenthaltsqualität dieser Räume erheblich einschränken. Insbesondere 
in städtischen Gebieten ist auf eine ausreichende Pufferung gegenüber verkehrsrei-
chen Straßen oder gewerblichen Nutzungen zu achten. Der Flächenverbrauch durch 
Bebauung und Versiegelung stellt ein wesentliches Kriterium bei der Bewertung von 
Eingriffen in bestehende Freiflächen dar. Eine sparsame und flächeneffiziente Planung 
trägt zum Erhalt ökologisch wertvoller Strukturen und zur langfristigen Sicherung offe-
ner Landschaftsräume bei. 
 

3.7.2 Basisszenario 

Die Flächen des Änderungsbereichs umfasst insgesamt ca. 14 ha, die aktuell als land-
wirtschaftliche Flächen genutzt werden. Die Flächen sind durch die angrenzende 
Wohnbebauung und Straßenverkehr moderat durch Lärm und Licht belastet. Aufgrund 
der Siedlungsnähe und der Nutzung kann die Fläche nicht als naturnahe Fläche defi-
niert werden.   
 

3.7.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Der Änderungsbereich 1 stellt sich als landwirtschaftliche Fläche zwischen dem Orts-
kern der Gemeinde Zierow und dem Ferienwohngebiet „De Poeler Drift“ dar. Es erfolgt 
dort mit Änderung des Flächennutzungsplans weiterhin eine landwirtschaftliche Nut-
zung und somit keine Flächeninanspruchnahme.  
 
Mit Darstellung des 2. Änderungsbereichs wird eine landwirtschaftliche Fläche am 
Ortsrand in Anspruch genommen. Mit Darstellung eines Wohngebiets kann es auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu Versieglungen und Umwandlungen des 
Ackerbiotops kommen. Die Lärm- und Lichtbelastung innerhalb des Änderungsbe-
reichs kann ansteigen.  
 

3.7.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Im Falle der Nichtdurchführung Änderung des Flächennutzungsplans sind keine Än-
derungen der bisherigen Nutzung und somit keine Änderungen für das Schutzgut Flä-
che zu erwarten. 
 

3.7.5 Bewertung – Schutzgut Fläche 

Im 2. Änderungsbereich ist mit der geplanten Wohnbebauung eine Flächeninan-
spruchnahme zu erwarten, die das Schutzgut „Fläche“ beeinträchtigen kann. Durch 
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die mögliche Versiegelung des Bodens sowie durch steigende Licht- und Lärmbelas-
tungen würden die natürlichen Eigenschaften der betroffenen Flächen negativ beein-
flusst. Ziel der 7. Änderung des Flächennutzungsplans ist es jedoch, die innere Stadt-
struktur im Übergangsbereich zur freien Landschaft abzuschließen und die beste-
hende städtebauliche Lücke am Ortsrand sinnvoll zu schließen. Obwohl eine Beein-
trächtigung des Schutzguts „Fläche“ grundsätzlich möglich ist, können geeignete Maß-
nahmen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung die Auswirkungen verringern 
oder ausgleichen. Unter Berücksichtigung dieser Ausgleichs- und Schutzmaßnahmen 
entstehen durch die Änderung des Flächennutzungsplans keine signifikanten, dauer-
haften Veränderungen für das Schutzgut „Fläche“. 
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3.8 Schutzgut Landschaft/Ortsbild 

3.8.1 Bewertungskriterien 

• Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Natürlichkeit 

• Charakter/Erkennbarkeit 

• Erholung 
 
Das Landschafts- und Ortsbild beschreibt die sichtbare Erscheinung und Eigenart ei-
nes Raumes, die sich aus der Kombination natürlicher Gegebenheiten und mensch-
licher Einflüsse ergibt. Geprägt wird es durch Elemente wie Relief, Vegetation, Ge-
wässer, landwirtschaftliche Nutzung sowie bauliche Strukturen. Für die Bewertung 
sind insbesondere Vielfalt, Eigenart, Schönheit und Natürlichkeit der Landschaft ent-
scheidend. Die Vielfalt ergibt sich aus der Anzahl und Ausprägung landschaftsstruk-
turierender Elemente sowie unterschiedlichen Nutzungsformen. Eigenart und Schön-
heit beziehen sich auf charakteristische Landschaftsmerkmale, wie typische Formen, 
Materialien oder räumliche Gliederungen, die einem Gebiet einen besonderen Aus-
druck verleihen. Die Natürlichkeit eines Landschaftsraumes wird unter anderem an-
hand des Erhalts traditioneller Biotopstrukturen, der Eingriffsintensität sowie der Prä-
senz technischer Anlagen beurteilt. Darüber hinaus spielt das Erholungspotenzial 
eine wichtige Rolle, insbesondere im Hinblick auf Erreichbarkeit, Aufenthaltsqualität 
und die visuelle Wirkung des Raumes. 
 

3.8.2 Basisszenario 

Die Flächen der Änderungsbereiche stellen sich als landwirtschaftliche Nutzflächen 
in Siedlungsnähe ohne charakteristische Eigenschaften und wertgebenden oder sel-
tenen Landschaftselementen dar. Es befinden sich darüber hinaus keine Geländere-
liefs, Gewässer oder landschaftsbildrelevante bauliche Strukturen innerhalb der Flä-
chen.  

 

3.8.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Der Änderungsbereich 1 stellt sich als landwirtschaftliche Fläche zwischen dem Orts-
kern der Gemeinde Zierow und dem Ferienwohngebiet „De Poeler Drift“ dar. Es erfolgt 
dort mit Änderung des Flächennutzungsplans weiterhin eine landwirtschaftliche Nut-
zung und somit keine Änderung des Landschafts- und Ortsbilds. Mit Darstellung des 
2. Änderungsbereichs ergeben sich Änderungen in Bezug auf das Landschafts- und 
Ortsbild. Der Siedlungsbereich der Gemeinde Zierow würde sich nach Osten erweitern 
und eine Lücke zwischen der Kleingartenanlage nördlich und eines Sportplatzes süd-
lich des 2. Änderungsbereichs im Randbereich des Ortskerns schließen.  
 

3.8.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Eine Nichtdurchführung der Planung hätte Auswirkungen auf das Schutzgut Land-
schafts- und Ortsbild. Es wäre weiterhin die Möglichkeit zur Planung eines Ferien-
wohngebiets auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung gegeben. Dies hätte die 
Überplanung einer landwirtschaftlich genutzten Fläche und die Erweiterung der Sied-
lungsfläche in der offenen Landschaft zur Folge.  
 

3.8.5 Bewertung – Landschaft/Ortsbild 

Die Ausweisung des Änderungsbereichs ist nicht als erhebliche Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes zu werten. Durch die Lage des Änderungsbereichs am Ortsrand 
von Zierow werden keine unbelasteten Bereiche in freier Landschaft überplant, son-
dern ein bereits vorbelasteter, siedlungsnaher Bereich. 
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3.9 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

3.9.1 Bewertungskriterien 

• Vorhandensein schützenswerter oder geschützter Kultur- und Sachgüter 
 
Kultur- und Sachgüter sind bedeutende Zeugnisse historischer Entwicklungen und 
identitätsstiftende Elemente der gebauten und gestalteten Umwelt. Dazu zählen 
denkmalgeschützte Bauwerke, archäologische Fundstellen sowie sonstige schüt-
zenswerte Objekte. Eingriffe in diese Strukturen – etwa durch bauliche Überformung, 
Erschütterungen oder Veränderungen im direkten Umfeld – können deren Substanz 
oder Wirkung erheblich beeinträchtigen. Frühzeitige Erfassungen und Berücksichti-
gungen im Planungsprozess ist daher wesentlich für ihren Schutz und Erhalt. 
 

3.9.2 Basisszenario 

Innerhalb der Änderungsbereiche befinden sich nach bisherigem Kenntnisstand keine 
Denkmale. 
 

3.9.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Innerhalb der Änderungsbereiche befinden sich nach bisherigem Kenntnisstand keine 
Denkmale. Eine Prognose entfällt damit. Sollten bei den Bauarbeiten Funde von Denk-
mälern nach § 2 DSchG M-V gefunden werden, sind besondere Maßnahmen nach § 
11 DSchG M-V anzuwenden und durchzuführen.  
 

3.9.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Innerhalb der Änderungsbereiche befinden sich nach bisherigem Kenntnisstand keine 
Denkmale. Eine Prognose entfällt damit. 
 

3.9.5 Bewertung – Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Innerhalb der Änderungsbereiche befinden sich nach bisherigem Kenntnisstand keine 
Denkmale. Eine Bewertung entfällt damit. 
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3.10 Wechselwirkungen der Umweltauswirkungen einzelner Schutzgüter 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB sind im Rahmen der Umweltprüfung die Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes zu berücksichtigen. 
Wie den einzelnen Schutzgutkapiteln entnommen werden kann, erfüllen bestimmte 
Strukturen im Plangebiet vielfältige Funktionen. Umweltfachliche Entwicklungsziele 
und Wirkungen auf die Schutzgüter können sich gegenseitig sowohl positiv als auch 
negativ verstärken oder abschwächen.  
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung, welche sich aus der Änderung des Flä-
chennutzungsplans ergibt sind durch Versiegelungen Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern Boden, Wasser und Klima möglich. Insbesondere können Versiege-
lungen die Versickerungsfähigkeit sowie den Wasserhaushalt, die Kaltluftentstehung 
und das Mikroklima beeinflussen. Aufgrund der geringen Flächengröße und der nied-
rigen Bedeutung der Fläche für die aktuelle Kaltluftentwicklung werden diese potenziell 
auftretenden Effekte jedoch als gering eingeschätzt. 
 
Auch zwischen den Schutzgütern Fläche, Pflanzen, Tiere und Biodiversität bestehen 
Wechselwirkungen. Diese können jedoch durch geeignete Maßnahmen, welche auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung untersucht und festgelegt werden, vermieden 
oder ausgeglichen werden.  
 
Insgesamt ist angesichts der bestehenden anthropogenen Vorbelastung der Ände-
rungsbereiche insgesamt von geringen Wechselwirkungen zwischen den betroffenen 
Schutzgütern auszugehen. 
 

3.11 Störfälle 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im planungsrelevanten Umfeld keine Störfallbe-
triebe vorhanden. Darüber hinaus sind mit Änderung des Flächennutzungsplans keine 
Störfallbetriebe in den Änderungsbereichen zulässig oder entstehen Wirkfaktoren, 
welche Störfallbetreibe erheblich beeinflussen könnten.   
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4. Entwicklungsprognose des Umweltzustandes  

Im vorangestellten Kapitel wurden die Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 
bei Durchführung und bei Nichtdurchführung der Änderung dargestellt. Nachfolgend 
erfolgt eine Gesamteinschätzung der Entwicklungsprognose zum Umweltzustand.  
 

4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung 

Mit der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes möchte die Gemeinde die Wohnbau-
entwicklung der Gemeinde steuern und die Erschließung des Ortsrands vorantreiben.  
Bei einer Umsetzung der durch die Änderung möglichen Planungsziele ist ein Flächen-
verbrauch von bis zu 14 ha einer durch Landwirtschaft vorbelasteten Fläche möglich. 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden, soweit notwendig, entspre-
chende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen durchgeführt. Zusammenfassend wird 
jedoch nicht von verbleibenden erheblichen Beeinträchtigungen ausgegangen.  
 

4.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Es ist davon auszugehen, dass die derzeitige Situation in den einzelnen Änderungs-
bereichen bei einer Nichtdurchführung der Planung bestehen bleibt. Die landwirt-
schaftliche Nutzung im 1. und 2. Änderungsbereich würde weiterhin stattfinden. Dar-
über hinaus würde die städtebauliche Lücke am Ortsrand weiterhin verbleiben und die 
Entwicklung der Wohnmöglichkeiten an dieser Stelle im Ort würde ausbleiben.  
 

4.3 Darstellung anderweitig geprüfter Lösungsmöglichkeiten 

Mit der hier vorliegenden 7. Änderung des Flächennutzungsplans setzt sich die Ge-
meinde mit der weiteren Entwicklung der Gemeinde Zierow auseinander. Die vorlie-
gende Planung stellt den Willen der Gemeindevertretung dar, welche die Entwicklung 
der Flächenpotentiale innerhalb der Gemeinde nutzen möchte. Dies spiegelt sich im 
2. Änderungsbereich wider, in dem Flächen für Wohngebiete dargestellt werden sol-
len. Für den Ausbau der Möglichkeiten für Wohngebiete stehen der Gemeinde Zierow 
eingeschränkte Möglichkeiten zur Verfügung, da die Gemeinde von hochwertigen 
Ackerflächen umgeben ist. Somit ist die Inanspruchnahme einer Fläche welche eine 
städtebauliche Lücke am Ortsrand schließt, der Inanspruchnahme von Flächen in der 
freien Landschaft vorzuziehen.  
 
Darüber hinaus soll eine Planentscheidung der Gemeinde aus den frühen 2000-er 
Jahren korrigiert werden indem eine Fläche welche als Ferienwohngebiet dargestellt 
wird, künftig als landwirtschaftliche Fläche dargestellt werden soll. Da die Gemeinde 
Zierow bereits über ausreichend Flächen für Ferienhäuser und Campingplätze inner-
halb des Gemeindegebietes verfügt, ist der Wegfall des Ferienhausgebietes begründ-
bar. Eine Standortalternativenprüfung für diese formale Umwidmung ist nicht erforder-
lich.  
 

4.4 Eingriffsregelung 

Eine Bilanzierung des Eingriffs in Natur und Landschaft hervorgerufen durch eine Pla-
nung erfolgt noch nicht auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung. Erst auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, bei der Erarbeitung eines Bebauungsplanes, 
erfolgt eine Berechnung und Bilanzierung des Eingriffes unter Verwendung der „Hin-
weise zur Eingriffsregelung; Neufassung 2018“ des Landesamtes für Umwelt, Natur-
schutz und Geologie M-V (LUNG M-V). Diese Hinweise zur Bewertung von Eingriffen 
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wurden als Grundlage für eine einheitliche Anwendung der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt und werden für die Eingriffsbe-
wertung auch im Rahmen der Bauleitplanung empfohlen. Eine gesetzliche Verbind-
lichkeit zur Anwendung besteht gegenüber Dritter (hier der Gemeinde) jedoch nicht. 
 

4.5 Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung wird davon ausgegangen, dass bei der 
geplanten Nutzungsänderung sowohl Verminderungs- als auch Vermeidungsmaßnah-
men grundsätzlich realisierbar sind; es besteht also kein Hinweis darauf, dass ein Aus-
gleich oder entsprechende Schutzvorkehrungen auf Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung für die potenziell Möglichen Entwicklungen im Änderungsbereich 2 unmöglich 
wären. 
 
Erst in der verbindlichen Bauleitplanung werden die konkreten Maßnahmen zur Redu-
zierung von Versiegelungen, zur Integration vorhandener Grünstrukturen und zur 
Kompensation von Eingriffen detailliert berechnet und festgelegt. Dort erfolgt zudem 
die abschließende Bewertung artenschutzrechtlicher Belange im Rahmen der jeweili-
gen Bebauungspläne. 
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5. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Mit der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes befasst sich die Gemeinde Zierow 
mit der weiteren Entwicklung innerhalb des gesamten Gemeindegebietes. Insbeson-
dere geht es hierbei um die Umwandlung eines ausgewiesenen Ferienwohngebiets in 
landwirtschaftliches Gebiet und die Steuerung der Wohnnutzung.  
 
Im Rahmen der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wurden 2 verschiedene Teil-
flächen in unterschiedlichen Bereichen des Gemeindegebiets betrachtet. Es wurde ge-
prüft, ob mit den Planungszielen der 7. Änderung mögliche erhebliche, nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Die Umweltprüfung auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung bezieht sich generell auf das, was nach gegenwärtigem 
Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und De-
taillierungsgrad der Flächennutzungsplanänderung angemessener Weise verlangt 
werden kann. 
 
Die hier behandelten Änderungsbereiche befinden sich überwiegend innerhalb von 
Siedlungslage bzw. im direkten Anschluss daran und sind daher als anthropogen vor-
belastet zu betrachten.  

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sind Beeinträchtigungen des Naturhaus-
haltes (Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser etc.) zu erwarten. Die Betrachtung und Bewer-
tung der zu erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgen, sofern es sich nicht 
um ein Verfahren nach § 13 bzw. § 13a handelt, auf der Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung.  
 
Es sind innerhalb der Änderungsbereiche keine Biotopstrukturen vorhanden, die einen 
gesetzlichen Schutzstatus gemäß § 20 NatSchAG M-V besitzen. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand liegt eine unmittelbare oder mittelbare Betroffenheit der nächstgelege-
nen Strukturen nicht vor. Detaillierte Ausführungen erfolgen auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung.  
 
Sollten Maßnahmen zur Schadensbegrenzung notwendig werden, sind diese auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplan verbindlich festzusetzen.  
 
In Bezug auf die Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange wird auf die Untersu-
chungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. Die ggf. notwendi-
gen vertiefenden Untersuchungen werden im Rahmen der nachfolgenden Planungs-
ebene beispielsweise der Aufstellung eines Bebauungsplanes durchgeführt. Im Zu-
sammenhang mit der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgte eine über-
schlägige Potentialabschätzung.  
 
Innerhalb der Änderungsbereiche befinden sich nach § 18 NatSchAG M-V keine ge-
schützten Bäume. Innerhalb der Änderungsbereiche sind gemäß § 20 NatSchAG M-V 
keine gesetzlich geschützten Biotope vorhanden.  
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass generell aufgrund der Lage der Ände-
rungsbereiche bzw. im direkten Anschluss daran mit geringen Auswirkungen auf Natur 
und Umwelt zu rechnen ist.  
 
Aufgrund der dargestellten Argumentation verbleiben aus naturschutzfachlicher Sicht 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Umweltbelange durch die 7. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Zierow.  
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Variantenuntersuchung einer innerörtlichen
Umgehungsstraße in Zierow

Gemeinde Zierow  über

Amt Klützer Winkel
Zur alten Schmiede 12
23948   Damshagen

aufgestellt:

Übersichtsplan
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Entwurf

Geplante Baumreihe/ Allee

Lärmschutzwand Höhe 4,00 m gepl.

Geplante Trasse Umgehungsstraße
Variante 2, mit Aufteilung des
Verkehrsraum

vorhandene Straße/ Weg
mit Darstellung des Verkehrsraum

Geplante Trasse Umgehungsstraße
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